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Aus dem Inhalt: 

 Zeit, Ort und Tagesordnung der 7. Sitzung 

der Stadtvertretung 

 Auslegung zur Anerkennung der  

Verfahrensgebietsgrenze und Ladung zum 

Anhörungstermin im BOV „Born-Werre“ 

 Planfeststellungsverfahren gemäß §§ 43  

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, 43j des Energiewirt-

schaftsgesetzes für das Vorhaben Netzan-

bindung OST-6-1 zur Anbindung des  

Offshore-Windparks „Gennaker“ im  

Teilabschnitt „Landtrasse“ zuzüglich der 

Verlegung von Leerrohren, der Durch- 

führung der Stromleitung und des Betriebs 

der Hansa PowerBridge II 
 

 

Information des DRK-Blutspendedienstes 
Blutspendetermine in Ribnitz-Damgarten 

 

8. Juli 2025, 13:00 - 19:00 Uhr 

12. August 2025, 13:00 - 19:00 Uhr 

Begegnungszentrum, G.-A.-Demmler-Str. 6 

(Mit der Bitte um vorherige Terminreservierung) 

 
Alle Gesunden im Alter ab 18 Jahren werden gebeten, sich an den  

Blutspendeaktionen zu beteiligen. Bitte Termin reservieren. Weitere  
Informationen unter der kostenlosen Hotline 0800 1194911 oder unter 

www.drk.de 

 

 

Sprechtag der Schiedsstelle 

Ribnitz-Damgarten  
 

Nur nach vorheriger Terminvereinbarung unter: 
03821 6090835 oder unter  

schiedsstelle@ribnitz-damgarten.de 

 

nächste Sprechtage der  

Rentenversicherung Nord 
 

3. Juli 2025 und 10. Juli 2025 

von 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr  

im Rathaus Ribnitz, Zimmer 101 
 

Termine bitte im Vorfeld über die Rentenversicherung Nord unter der 
Telefonnummer: 0381 3390 oder per E-Mail: beratungsstelle-in-

rostock@drv-nord.de vereinbaren. 

 

Sprechtag des Bürgerbeauftragten 

 
Der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-

Vorpommern, Dr. Christian Frenzel, wird am  

22. Juli 2025 einen Sprechtag in Ribnitz- 

Damgarten durchführen. Er wird sich vor Ort den 

Fragen der Bürger stellen und Anregungen,  

Bitten und Beschwerden entgegennehmen. 

Der Bürgerbeauftragte kann helfen, wenn es  

Probleme mit der öffentlichen Verwaltung im Land 

gibt. Auch in sozialen Angelegenheiten wird beraten 

und unterstützt; Anliegen der Menschen mit  

Behinderung sind dabei ein besonderer Schwer-

punkt. Eingaben zur Landespolizei sind ebenfalls 

möglich. Im persönlichen Gespräch beim Sprechtag 

lassen sich Anliegen oft leichter und besser darlegen 

als schriftlich oder am Telefon. Der Bürgerbeauf-

tragte prüft dann, unterstützt von den Fachleuten  

seines Teams, ob und wie Unterstützung und Hilfe 

gegeben werden können. 

 

Hierfür wird um telefonische Anmeldung über das 

Büro in Schwerin gebeten, Telefon 0385 5252709 

 
Hilfreich ist es, wenn Unterlagen - wie Bescheide und 

Schriftwechsel mit den Behörden - zum Termin mit- 

gebracht werden. 

Nicht beraten werden darf in privatrechtlichen  

Angelegenheiten zwischen Einzelpersonen, wenn ein  

Gerichtsverfahren anhängig ist oder die Überprüfung  

einer gerichtlichen Entscheidung begehrt wird. 

 

http://www.drk.de/
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Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der 

7. Sitzung der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 
 

 

Am 2. Juli 2025, 18:00 Uhr, findet im Begegnungszentrum, G.-A.-Demmler-Straße 6,  

die 7. Sitzung der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten statt. Interessierte Bürger sind herzlich eingeladen.  
 

Die Sitzung kann auch im Livestream auf YouTube verfolgt werden (www.ribnitz-damgarten.de/livestream).  
 

 

Tagesordnung  
 

öffentlicher Teil: 

1|  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2|  Feststellung der Tagesordnung 

3|  Einwohnerfragestunde 

4|  Bestätigung des Protokolls der Stadtvertretersitzung vom 30.04.2025 mit Protokollkontrolle 

5|  Information über die aktuelle Flüchtlings-/Asylbewerbersituation im Amtsbereich Ribnitz- 

Damgarten 

6|  Bekanntmachung einer Umbesetzung im Ortsbeirat Klockenhagen 

7|  Feststellungsbeschluss über die I. Änderung der 3. Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes 

der Stadt Ribnitz-Damgarten RDG/BV/BA-25/130 

8|  1. Berichtigung der 3. Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes der Stadt Ribnitz-Damgarten 

gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB RDG/BV/BA-25/131 

9|  Satzungsbeschluss über den einfachen Bebauungsplan Nr. 105 der Stadt Ribnitz-Damgarten,  

Kleingartenanlage „Am Bodden“, OT Langendamm RDG/BV/BA-24/771/01 

10|  Einführung einer kommunalen Arbeitspflicht für Asylbewerber nach § 5 AsylbLG in Anlehnung an 

das Urteil des Thüringer Landessozialgerichts (LSG Thüringen, Az.: L 6 AS 166/23) (Antrag der 

Fraktion AfD) RDG/BV/FS-25/132 

11| Verbot gendergerechter Sprache in öffentlichen Schreiben, Internetseiten und vergleichbaren  

Kommunikationsmitteln (Antrag der Fraktion AfD) RDG/BV/FS-25/133 

12| Berichtspflicht über den Stand der Haushaltsausführung nach § 20 GemHVO-Doppik  

RDG/IV/FA-25/128 

13|  Bericht des Gemeindewehrführers der Freiwilligen Feuerwehr Ribnitz-Damgarten,  

Herrn Oliver Rybicki 

14|  Informationen des Bürgermeisters 

15|  Anfragen/Mitteilungen 

 

nicht öffentlicher Teil:  

16|  Informationen des Bürgermeisters 

17|  Auskünfte/Mitteilungen 

18|  Schließung der Sitzung 

 

Ribnitz-Damgarten, 27. Juni 2025 

Andreas Gohs, Stadtpräsident 
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A u s f e r t i g u n g 
 

Staatliches Amt für 
Landwirtschaft und Umwelt 

Vorpommern 
 

Badenstraße 18, 18439 Stralsund 

 

 

 
Az.: 33240-5433.36 

Gemeinden: Born a. Darß, Ostseebad Ahrenshoop, Stadt Ribnitz-Damgarten 
Landkreis: Vorpommern-Rügen 
 
 
 

Auslegung zur Anerkennung der Verfahrensgebietsgrenze 
und Ladung zum Anhörungstermin im 

Bodenordnungsverfahren „Born-Werre“  
 

 
I. Auslegung zur Anerkennung der Verfahrensgebietsgrenze 

 
 

Gemäß § 56 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) i.V.m. § 63 Abs. 2 Landwirtschaftsanpassungsgesetz 
(LwAnpG) ist hinsichtlich der Verfahrensgebietsgrenze im Bodenordnungsverfahren „Born-Werre“ die 
Grenzanerkennung mit den Eigentümern der an das Flurneuordnungsgebiet grenzenden Grundstücke 
(Nebenbeteiligte) aufzunehmen. 
 

Die Verfahrensgebietsgrenze ist in der mit dieser Bekanntmachung verbundenen Übersichtskarte  
dargestellt. 
 

Beteiligte der Grenzanerkennung sind die Nebenbeteiligten in Anwendung des § 10 Nr. 2 FlurbG,  
insbesondere die Eigentümer von nicht zum Flurneuordnungsgebiet gehörenden, aber hieran  
angrenzenden Flurstücken (Anrainerflurstücke), die von der Festlegung der Grenze des  
Flurneuordnungsgebietes nach § 56 Satz 2 FlurbG betroffen sind und die Eigentümer der Flurstücke,  
die durch Sonderung zerlegt werden. 
 
Betroffene Eigentumsgrenzen 

1. Die Verfahrensgebietsgrenze wird zu folgenden Anrainerflurstücken festgelegt: 
 

Gemeinde Gemarkung Flur Flurstücke 

Ahrenshoop Ribnitz 18 1/7, 1/118, 1/162 

Ahrenshoop Alt- und Niehagen 1 27, 28/1, 29/2, 30, 33/2, 34/2, 35, 37, 38/5, 

39/1, 43/6, 84/1, 85/1, 86/4, 88, 90/2, 91/7, 

107/1, 108, 109, 110/4, 112/6, 113/1, 114, 

115/1, 116/2, 117/1, 118/2 119, 120/1, 

121, 122, 123/1, 124, 125/2, 498/1, 500  

Ahrenshoop Ahrenshoop 1 109/1*, 110/10, 112/6, 112/12, 112/13, 

112/14, 112/16, 112/18, 113/2, 117/5, 

118/6, 119/3, 121/4, 122, 125/6, 126/1, 

132/1, 132/2, 150/15, 151, 161 
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Gemeinde Gemarkung Flur Flurstücke 

Ahrenshoop Ahrenshoop 2 28/17, 28/18, 28/21, 66/3, 67/2, 87/2, 92/2, 
94/21, 94/24, 94/27, 95/19, 97/3, 97/4, 
97/5, 97/7, 97/9, 99, 100/1, 101/1, 101/3, 
101/4, 101/5, 102/7, 102/8, 104, 105/1, 
106, 110/1, 111, 112, 118, 124, 131, 132, 
136/1, 136/2, 138/1, 142, 146/4, 147/1, 
147/2, 154/3, 154/6, 155, 156, 159/4, 
165/8, 165/9, 160/1, 184 
 

Ahrenshoop Ahrenshoop 3 156/9, 156/10, 156/14, 156/15, 156/17, 

156/26, 156/27, 156/28, 210/1, 210/2,211, 

212/5, 212/17, 212/23, 212/24 

Born a. Darß Born-Forst 3 4/2, 4/8* 

Born a. Darß Born-Forst 4 138*, 139/3, 208/7 

Born a. Darß Born 1 212/1, 213/1, 277/2, 280/1, 281/1, 286/2 

Born a. Darß Born 4 99/2, 100/2, 101/2, 102/2, 103/2, 104/2, 

105/2, 106/2, 107/2, 108/2, 109/2, 110/2, 

111/2, 113/2, 114/2, 115/2, 132/2, 214/1 

Born a. Darß Born 5 1/2, 17/2, 18/2, 19/5, 28/4, 40/2, 77/2, 
322/2, 323/2, 324/2, 419/2, 420/2, 421/2, 
422/2, 423/2, 424/2, 425/2, 426/2, 427/2, 
477/2, 478/2, 478/7, 504/1, 505/1, 506/1, 
507/1, 508/3 
 

Born a. Darß Born 6 1/2, 2/1, 3/1, 4/2, 5/5, 160/2, 161/2, 165, 
206, 239/2, 240/2, 257/2, 258/2, 259/2,  
260/2, 261/2, 262/2, 263/2, 264/2, 279/2 
 

 
* Diese Verfahrensflurstücke werden zur Abgrenzung des Verfahrensgebietes zerlegt und durch einen 

Änderungsbeschluss teilweise aus dem Verfahren ausgeschlossen. 
 
Die Auslegung der Bestandteile der allgemeinen Festsetzungen der Anerkennung der  
Verfahrensgebietsgrenze erfolgt zur Einsichtnahme:  
 

vom 15. Juli 2025 bis 18. August 2025 
im Amt Darß/Fischland 
Chausseestraße 68 a 
18375 Born a. Darß 

 
Zudem erfolgt die Auslegung der Anerkennung der Verfahrensgebietsgrenze über die Veröffentlichung 
im Internet auf den Seiten der Ämter Darß/Fischland, Barth, Rostocker Heide und der Stadt Marlow 
sowie in den Amtsblättern der Stadt Ribnitz-Damgarten und des Amtes Ribnitz-Damgarten. 
 
Bei Rückfragen oder weiterem Erläuterungsbedarf können Sie uns gern unter nachfolgender Adresse 
kontaktieren: 
 

Vermessungsbüro Golnik und Partner 
Lise-Meitner-Ring 7 

18059 Rostock  
Telefonnummer: 0381/ 405 69-83 

E-Mail-Adresse: caroline.buetzow@golnik.de 

mailto:caroline.buetzow@golnik.de
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Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, sich den Grenzverlauf des Verfahrensgebiets vor Ort anzeigen zu 
lassen. Hierfür ist jedoch bis spätestens zum 18. August 2025 ein Termin mit dem Vermessungsbüro 
Golnik und Partner zu vereinbaren.  
 
 

II. Ladung zum Anhörungstermin zur Anerkennung der Verfahrensgebietsgrenze 
 
 

Allen Nebenbeteiligten des Verfahrens wird die Möglichkeit eingeräumt, sich in einem Anhörungstermin 
über die Anerkennung der Verfahrensgebietsgrenze zum Sachverhalt zu äußern. Dazu findet am 
 

27. August 2025 um 14:00 Uhr 
im Trausaal des Amtes Darß/Fischland 

Chausseestraße 68 a 
18375 Born a. Darß 

 
ein Anhörungstermin statt, zu dem die o.g. Beteiligten geladen werden.  
 
 
Beteiligte, die an der Wahrnehmung der Termine verhindert sind, können sich durch einen  
Bevollmächtigten vertreten lassen. Der Bevollmächtigte hat sich durch eine Vollmacht auszuweisen. 
Vollmachtvordrucke können per Telefon, E-Mail oder postalisch beim Vermessungsbüro Golnik und 
Partner angefordert werden.  
 
Versäumt ein Beteiligter den Termin über die Anerkennung der Verfahrensgebietsgrenze oder erklärt er 
sich nicht bis zum Schluss des Termins über den Verhandlungsgegenstand, so wird angenommen, dass 
er mit dem Ergebnis des Termins einverstanden ist (§ 134 FlurbG). 
 
 
Hinweis: 
Zusätzlich zur öffentlichen Bekanntmachung ist die Auslegung zur Anerkennung der Verfahrensgebiets-
grenze und die Ladung zum Anhörungstermin nachrichtlich auf der Webseite des StALU Vorpommern 
abrufbar: https://www.stalu-mv.de/vp/Service/Presse_Bekanntmachungen. 
 
 
Stralsund, den 23.06.2025     Ausgefertigt:            
        Stralsund, den 23.06.2025 
Im Auftrag       Im Auftrag 
 
DS        DS 
gez. Garbers       gez. Klatt 
Abteilungsleiter 
Integrierte ländliche Entwicklung 
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Anlage: Gebietskarte Bodenordnungsverfahren „Born-Werre“ 
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Bekanntmachung 
 

Planfeststellungsverfahren gemäß §§ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, 43j des Energiewirtschaftsgesetzes für das 

Vorhaben Netzanbindung OST-6-1 zur Anbindung des Offshore-Windparks „Gennaker“ im Teilabschnitt 

„Landtrasse“ zuzüglich der Verlegung von Leerrohren, der Durchführung der Stromleitung und des  

Betriebs der Hansa PowerBridge II 
 

I. 
 

Die 50Hertz Transmission GmbH, Heidestraße 2 in 10577 Berlin (Vorhabenträgerin), hat beim Ministerium für 

Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit des Landes Mecklenburg-Vorpommern die Durchführung eines 

Planfeststellungsverfahrens für die Errichtung und den Betrieb einer aus mehreren Kabelsystemen bestehenden 

220-kV-Wechselstromleitung ab dem Anlandungspunkt in Dierhagen Strand bis zum im Bau befindlichen  

Umspannwerk Gnewitz zuzüglich der Verlegung von Leerrohren, der Durchführung der Stromleitung und des 

Betriebs der Hansa PowerBridge II ab dem KP 0+920 bis zum im Bau befindlichen Umspannwerk Genwitz gem. 

§§ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, 43j des Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – 

EnWG) i.V.m. §§ 72-78 des Verwaltungsverfahrens-, Zustellungs- und Vollstreckungsgesetzes des Landes  

Mecklenburg-Vorpommern (Landesverwaltungsverfahrensgesetz – VwVfG M-V) beantragt. Das Ministerium 

für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist die  

zuständige Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde für den beantragten Teilabschnitt „Landtrasse“  

(Vorhaben). 
 

Die Vorhabenträgerin plant das Gesamtvorhaben Netzanbindung OST-6-1 als 220-kV Seekabel- und Erdkabel- 

system. Das Gesamtvorhaben dient der Anbindung des noch zu errichtenden Offshore-Windparks „Gennaker“ in 

der deutschen Ostsee an das landseitig bereits bestehende Höchstspannungsnetz. Der Offshore-Windpark  

„Gennaker“ ist mit einer zu installierenden Leistung von 927 MW bereits genehmigt. Das Vorhaben  

Netzanbindung OST-6-1 umfasst ein 220-kV-Wechselstromleitungsystem, das seeseitig an den Offshore- 

Umspannplattformen OSS Darß und OSS Zingst beginnt und landseitig ab Dierhagen Strand als Erdkabel  

überwiegend durch den Landkreis Vorpommern-Rügen verläuft und am genehmigten und in Errichtung  

befindlichen Umspannwerk im Gemeindegebiet Gnewitz im Landkreis Rostock enden soll. Neben dem separat zu 

genehmigenden Umspannwerk Gnewitz ist das Gesamtvorhaben in folgende drei Teilabschnitte eingeteilt: 
 

• Offshore-Umspannplattformen Darß und Zingst „OST-6-1“ (Teilabschnitt „Umspannplattformen“), 

• Seekabelsysteme OST-6-1 (Teilabschnitt „Küstenmeer“) und 

• Erdkabelsysteme OST-6-1 (Teilabschnitt „Landtrasse“). 

Gegenstand des hiesigen Teilabschnitts „Landtrasse“ sind zunächst die drei Erdkabelsysteme 272, 273 und 274 der 

Netzanbindung OST-6-1. Der Teilabschnitt „Landtrasse“ schließt an das landseitige Ende des Teilabschnitts  

„Küstenmeer“ an der Übergangsverbindungsmuffe am Anlandungspunkt bei KP 0+000 an. Diese Übergangsver-

bindungsmuffe bildet zum einen die Vorhabengrenze zwischen den Teilabschnitten „Landtrasse“ und „Küsten-

meer“ und markiert zum anderen den technischen Übergang vom See- zum Landkabel. Die Übergangs- 

verbindungsmuffe liegt ca. 700 m landeinwärts gemessen ab der sog. Mittelwasserlinie in Dierhagen Strand. Die 

jeweils dreiadrigen (Plus-, Minus- und Neutralleiter) Erdkabelsysteme 272, 273 und 274 verlaufen von der  

Übergangsverbindungsmuffe bei KP 0+000 bis zum neu zu errichtenden 380- / 220-kV Umspannwerk Gnewitz 

als Netzverknüpfungspunkt der Netzanbindung durchgehend in Parallellage. Die Länge der Erdkabelsysteme  

beträgt ca. 32,4 km (Kabelsystem 272), 32,3 km (Kabelsystem 273) und 32,2 km (Kabelsystem 274).  
 

Ab der in der Ortslage Dierhagen-Dorf bei KP 0+000 gelegenen Übergangsverbindungsmuffe verläuft die Trasse 

ca. 700 m parallel zur Ernst-Moritz-Straße. Dort biegt das Leitungssystem nach Süden ab und verläuft von dort 

aus auf einer Strecke von etwa 15 km parallel zum mit Beschluss des Ministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, 

Tourismus und Arbeit des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 06.11.2023 (Az.: VIII-667-00000-2020/007) 

planfestgestellten Interkonnektor Hansa PowerBridge, Teilabschnitt Landtrasse. Dabei durchquert die Trasse die 

Gemeinde Dierhagen sowie die Städte Ribnitz-Damgarten und Marlow. Westlich von Bartelshagen I endet bei KP 

15+900 die Parallellage zum Interkonnektor Hansa PowerBridge. Die Leitung schwenkt in Richtung südöstliche 

Richtung aus, unterquert die Landesstraße 191 und verläuft anschließend in Richtung Kloster Wulfshagen und 

Carlsruhe, wo sie die Landesstraße 182 kreuzt. Von dort aus verläuft die Trasse zwischen dem westlich von ihr 

gelegenen Dänschenburger Moor und der östlich von ihr gelegenen Stadt Marlow nach Südosten. Dabei wird das 

Gebiet der Gemeinde Dettmannsdorf gequert und die Ortschaften Neu Steinhorst und Dammerstorf werden  

passiert. Auf Höhe der Ortschaft Dettmannsdorf-Kölzow quert die Leitung die Landesstraße 18.  
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Die Erdkabelsysteme enden sodann am Netzverknüpfungspunkt im noch zu errichtenden Umspannwerk Gnewitz 

(bezogen auf das Erdkabelsystem 273 bei KP 32+300) und sollen dort an das bestehende Hochspannungsnetz  

angeschlossen werden. 
 

Für Errichtung und Betrieb der Netzanbindung OST-6-1 im Teilabschnitt „Landtrasse“ zuzüglich der Verlegung 

von Leerrohren, der Durchführung der Stromleitung und des Betriebs der Hansa PowerBridge II sieht die Planung 

der Vorhabenträgerin zwischen der Anlandung bei Dierhagen Strand bis zum Umspannwerk Gnewitz die  

Inanspruchnahme von im Eigentum Dritter stehender Grundstücke vor. Im Bereich des für den Betrieb der  

Leitungen benötigten Schutzstreifens sollen Grundstücke dauerhaft und im Bereich des für die Bauausführung 

benötigten Arbeitsstreifens vorübergehend in Anspruch genommen werden. 
 

Neben den Erdkabelsystemen 272, 273 und 274 (drei Wechselstrom-Erdkabelsysteme mit einer Nennspannung 

von 220 kV, bestehend jeweils aus drei ein-adrigen Erdkabeln (Plus-, Minus und Neutralleiter) mit einer Isolierung 

aus Polyethylen sowie Lichtwellenleiterkabeln zur Datenübertragung) sind auch alle erforderlichen Nebenanlagen, 

darunter die Übergangsverbindungsmuffe bei KP 0+000, Verbindungsmuffen, Crossbonding-Muffen und  

Kabelschutzschränke sowie separate Nachrichtenkabel (LWL), welche parallel zu Erdkabeln in Schutzrohren  

verlegt werden, vom Antragsgegenstand des Teilabschnitts „Landtrasse“ erfasst. Zum Antragsgegenstand zählen 

ferner die zum Betrieb der Erdkabelsysteme notwendigen Erdungskabel, Schutzabdeckungen und  

Markierungspfähle. 
 

Ebenfalls vom Antragsgegenstand umfasst ist die Verlegung von Leerrohren, die spätere Durchführung der  

Stromleitung sowie der Betrieb der Hansa PowerBridge II. Die Hansa PowerBridge II ist im Verhältnis zur Hansa 

PowerBridge ein zusätzlicher im Bundesbedarfsplan als Vorhaben 83 ausgewiesener Interkonnektor zwischen 

Schweden und Deutschland, der in Dierhagen Ost anlanden und beim Umspannwerk Gnewitz enden soll. Vom 

vorliegenden Antragsgegenstand erfasst ist jedoch nur der landseitige Abschnitt der Hansa PowerBridge II ab dem 

KP 0+900 bei Dierhagen Dorf bis zum Umspannwerk Gnewitz. Die Länge des vom hiesigen Antragsgegenstand 

umfassten Leitungsabschnitts der Hansa PowerBridge II beträgt ca. 31,1 km. Im antragsgegenständlichen  

Leitungsabschnitt ab KP 0+900 verläuft die Hansa PowerBridge II durchgehend parallel zu den Erdkabelsystemen 

272, 273 und 274 des Teilabschnitts „Landtrasse“ der Netzanbindung OST-6-1. 
 

Für die Errichtung und den Betrieb der Netzanbindung OST-6-1 im Teilabschnitt „Landtrasse“ einschließlich der 

Verlegung der Leerrohre, der Durchführung der Stromleitung und des Betriebs der Hansa PowerBridge II selbst 

ist die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gesetzlich nicht gefordert. Allerdings erfordern die zur 

Verlegung im Teilabschnitt „Landtrasse“ voraussichtlich erforderlichen Wasserhaltungsmaßnahmen mit einer 

Wassermenge von jährlich mehr als 100.000 m3 und weniger als 10 Mio. m3 gemäß § 7 Abs. 1 des Gesetzes über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i.V.m. Ziffer 13.3.2 UVPG die Durchführung einer allgemeinen  

Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht. Diese allgemeine Vorprüfung konnte gem. § 7 Abs.  3 Satz 1 UVPG 

entfallen, da die Vorhabenträgerin mit Schreiben vom 13.04.2023 die freiwillige Durchführung einer Umweltver-

träglichkeitsprüfung im Hinblick auf die im Teilabschnitt „Landtrasse“ baubedingt erforderlichen Wasserhaltungs-

maßnahmen beantragt hat und das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern das Entfallen der Vorprüfung mit Schreiben vom 03.05.2023 gem. § 7 Abs. 3 

Satz 2 UVPG als zweckmäßig erachtet hat, sodass im Teilabschnitt „Landtrasse“ gemäß § 7 Abs. 3 Satz 2 UVPG 

eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. 
 

II. 
 

1. Gemäß § 43a Satz 2 EnWG wird die Auslegung des Plans dadurch bewirkt, dass die Dokumente auf der  

Internetseite der für die Auslegung zuständigen Behörde zugänglich gemacht werden. Die Planunterlagen ste-

hen daher in der Zeit 
 

vom 30.06.2025 bis einschließlich 29.07.2025 
 

für die Dauer eines Monats auf der Internetseite des Ministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur,  

Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern unter 
 

http://wm.regierung-mv.de/pfv-ost-6-1-land 
 

der Öffentlichkeit zur Einsichtnahme zur Verfügung. 
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Daneben werden die auf der vorstehenden Internetseite zur Verfügung gestellten Planunterlagen jeweils über 

eine Verlinkung auf den Internetseiten des Amts Darß-Fischland, der Stadt Ribnitz-Damgarten, der Stadt 

Marlow, des Amt Recknitz-Trebeltals, des Amts Tessin und der Gemeinde Sanitz zugänglich gemacht. 

 

Die von der Vorhabenträgerin eingereichten Planunterlagen umfassen: 

 

• Erläuterungsbericht, 

• Übersichts- und Lagepläne sowie Trassen- und Detailpläne, 

• Zuwegungsplanung und Verkehrswegeverzeichnis, 

• Bauwerks- und Kreuzungsverzeichnis, Muffen-Standortliste und dazugehörige Pläne, 

• Rechtserwerbsverzeichnis und Lagepläne Rechtserwerb, 

• UVP-Bericht und allgemeinverständliche, nichttechnische Zusammenfassung,  

• Landschaftspflegerischer Begleitplan,  

• Biotopschutzrechtlicher Fachbeitrag,  

• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag,  

• Natura 2000-Verträglichkeitsuntersuchungen,  

• Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie, 

• Bodenschutz- und Bodenmanagement-Konzept, 

• wasser- und forstrechtliche Anträge sowie 

• sonstige Gutachten und Fachbeiträge, darunter ein Gutachten zur elektromagnetischen Verträglichkeit, 

eine Schallimmissionsprognose, einen Fachbeitrag zur Ermittlung der Bodenerwärmung im Betriebszu-

stand, einen Baugrundhauptuntersuchungsbericht, ein Bodenschutz-Konzept, ein Bodenmanagement-

Konzept, ein hydrogeologisches Gutachten, einen Fachbeitrag Alternativenprüfung, Unterlagen zu  

terrestrischen Kartierungen, ein Transport- und Logistikkonzept und eine forstrechtliche Unterlage.  

 

Auf Verlangen wird den Beteiligten eine alternative, leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur  

Verfügung gestellt (§ 43a Satz 3 EnWG). Dies ist in der Regel die Übersendung eines gängigen elektronischen 

Speichermediums, auf dem die auszulegenden Unterlagen gespeichert sind (z.B. ein USB-Stick). Das  

Verlangen ist während der Dauer der Auslegung an das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus 

und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern zu richten (Frau Kristin Schulz, Ministerium für Wirtschaft,  

Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern, Johannes-Stelling-Straße 14,  

19053 Schwerin, Tel.: 0385 588-15522, E-Mail: K.Schulz@wm.mv-regierung.de). 

 

2. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann gemäß § 73 Abs. 4 Satz 1 VwVfG M-V  

i.V.m. § 21 Abs. 2 u. Abs. 3 Satz 1 UVPG bis zwei Monate nach Ablauf der Auslegungsfrist, d.h. spätestens 

bis 

 

einschließlich zum 29.09.2025 

 

bei den folgenden Behörden schriftlich oder zur Niederschrift Einwendungen gegen den Plan erheben: 

 

Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern,  

Johannes-Stelling-Straße 14, 19053 Schwerin, 

 

Amt Darß/Fischland, Chausseestraße 68a, 18375 Born a. Darß, 

 

Stadt Ribnitz-Damgarten, Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten, 

 

Stadt Marlow, Am Markt 1, 18337 Marlow,  

 

Amt Recknitz-Trebeltal, Karl-Marx-Str. 18, 18465 Tribsees, 

 

Amt Tessin, Alter Markt 1, 18195 Tessin und 

 

Gemeinde Sanitz, Rostocker Str. 19, 18190 Sanitz. 



Stadtblatt Ribnitz-Damgarten                                         Amtliches Mitteilungsblatt, Nr.6/2025                                                            Seite  10  

 

Die Abgabe von Einwendungen und Stellungnahmen zur Niederschrift vor Ort erfordert eine vorherige  

Terminabsprache bei  
 

dem Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern  

telefonisch unter 0385 / 588-15522 (Frau Schulz) oder per E-Mail unter K.Schulz@wm.mv-regierung.de  

(Öffnungszeiten nach Vereinbarung) 
 

dem Amt Darß/Fischland telefonisch unter 038234 / 50356 (Herr Jaeschke) oder per E-Mail unter 

Olaf.Jaeschke@darss-fischland.de  

(beachten Sie für die Terminabsprache die unter https://www.darss-fischland.de/de/oeffnungszeiten/ in aktueller 

Fassung abrufbaren allgemeinen Öffnungszeiten: 

Montag: 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 

Dienstag: 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr und 

Donnerstag: 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr) 
 

der Stadt Ribnitz-Damgarten telefonisch unter 038218934 / 001 (Zentrale) oder per E-Mail unter  

stadt@ribnitz-damgarten.de, 

(beachten Sie für die Terminabsprache die unter https://www.ribnitz-damgarten.de/rathaus/ in aktueller Fassung 

abrufbaren allgemeinen Öffnungszeiten: 

Montag:  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 

Dienstag: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 

Donnerstag:  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr und 

Freitag:  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr) 
 

der Stadt Marlow telefonisch unter 038221/41011 (Frau Gabriel) oder per E-Mail unter bau@stadtmarlow.de, 

(beachten Sie für die Terminabsprache die unter https://www.stadtmarlow.de/ansprechpartner/-organigramm-neu-

1-421-m-146.html in aktueller Fassung abrufbaren allgemeinen Öffnungszeiten: 

 Montag:  9:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 

Dienstag: 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr, 

Donnerstag: 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr und 

Freitag:  9:00 Uhr bis 12:00 Uhr) 
 

dem Amt Recknitz-Trebeltal telefonisch unter 038320 / 617260 (Herr Dubbert) oder per E-Mail unter  

fdubbert@recknitz-trebeltal.de, 

(beachten Sie für die Terminabsprache die unter https://www.recknitz-trebeltal.de/seite/661741/anschrift-

%C3%B6ffnungszeiten.html in aktueller Fassung abrufbaren allgemeinen Öffnungszeiten: 

Dienstag: 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr,  

Donnerstag: 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr und 

Freitag:  9:00 Uhr bis 12:00 Uhr) 
 

dem Amt Tessin telefonisch unter 038205 / 78123 (Zentrale) oder per E-Mail unter info@tessin.de, 

(beachten Sie für die Terminabsprache die unter https://stadt-tessin.de/impressum in aktueller Fassung abrufbaren 

allgemeinen Öffnungszeiten: 

Dienstag: 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr und 

Donnerstag: 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr) 
 

der Gemeinde Sanitz telefonisch unter 038209 / 48034 (Frau Braun) oder per E-Mail unter  

stefanie.braun@gemeinde-sanitz.de,  

(beachten Sie für die Terminabsprache die unter https://gemeindesanitz.de aktueller Fassung abrufbaren  

allgemeinen Öffnungszeiten: 

Dienstag: 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr und 

Donnerstag: 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr). 
 

Einwendungen und Stellungnahmen in elektronischer Form per E-Mail sind nur zulässig, wenn die  

Einwendungen oder Stellungnahme mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist  

(§ 3a Abs. 2 Satz 2 VwVfG M-V). 
 

Für Vereinigungen i.S.v. § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG M-V gelten die vorstehenden Vorgaben für die Abgabe von 

Stellungahmen entsprechend.  
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Die bis einschließlich zum 29.09.2025 laufende Einwendungsfrist ist eine gesetzliche Frist und kann nicht 

verlängert werden. Zur Fristwahrung ist der Tag des Eingangs der Einwendung oder Stellungnahme bei der 

Behörde maßgeblich, nicht das Datum des Poststempels. Der Eingang von Einwendungen und Stellungnahmen 

wird nicht bestätigt. 
 

Einwendungen und Stellungnahmen gegen das Vorhaben müssen den geltend gemachten Belang und das Maß 

seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. Einwendungsschreiben sollen zudem Vor- und Zunamen, die volle 

Anschrift und die eigenhändige Unterschrift des Einwenders enthalten, dies gilt in entsprechender Weise für 

Vereinigungen i.S.v. § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG M-V. 
 

Bei Einwendungen und Stellungnahmen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet 

oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder 

mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der 

übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Vertreter kann nur eine natürliche Person sein. Gleichförmige Eingaben, 

die die genannten Angaben nicht deutlich sichtbar enthalten oder dem Erfordernis, dass Vertreter nur eine  

natürliche Person sein kann, nicht entsprechen, können unberücksichtigt bleiben (§ 17 Abs. 1 und 2 sowie  

§ 72 Abs. 2 VwVfG M-V). 
 

Mit Ablauf der Einwendungs- und Stellungnahmefrist sind alle Einwendungen und Stellungnahmen, die 

nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, gemäß § 73 Abs. 4 Satz 3 und 6 VwVfG M-V 

i.V.m. § 21 Abs. 4 Satz 1 UVPG für dieses Planfeststellungsverfahren ausgeschlossen. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass eingegangene Einwendungen und Stellungnahmen nach § 43a Satz 1 Nr. 2 

Hs. 1 EnWG der Vorhabenträgerin und dem von ihr Beauftragten zur Verfügung gestellt werden. Die daten-

schutzrechtlichen Bestimmungen sind gemäß § 43a Satz 1 Nr. 2 Hs. 2 EnWG zu beachten. Auf Verlangen eines 

Einwenders sollen dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht werden, wenn diese Angaben zur  

ordnungsgemäßen Durchführung des Verfahrens nicht erforderlich sind (§ 43a Satz 1 Nr. 2 Hs. 3 EnWG). Auf 

diese Möglichkeit wird hiermit hingewiesen. 
 

3. Nach dem Ablauf der Einwendungs- und Stellungnahmefrist wird das Ministerium für Wirtschaft,  

Infrastruktur, Tourismus und Arbeit des Landes Mecklenburg-Vorpommern, wenn Einwendungen oder  

Stellungnahmen eingereicht wurden, über die Durchführung eines Erörterungstermins gemäß § 73 Abs. 6 

Satz 1 VwVfG M-V entscheiden. Ein Erörterungstermin findet gemäß § 43a Satz 1 Nr. 3 Satz 2 EnWG nicht 

statt, wenn Einwendungen gegen das Vorhaben nicht oder nicht rechtzeitig erhoben worden sind, die rechtzeitig 

erhobenen Einwendungen zurückgenommen worden sind, ausschließlich Einwendungen erhoben worden sind, 

die auf privatrechtlichen Titeln beruhen oder alle Einwender auf eine Erörterung verzichten. Darüber hinaus 

kann das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit des Landes Mecklenburg-Vor- 

pommern gemäß § 43a Satz 1 Nr. 3 Satz 1 EnWG auf die Durchführung eines Erörterungstermins verzichten. 
 

4. Findet ein Erörterungstermin statt, wird dieser gemäß § 73 Abs. 6 Satz 2 VwVfG M-V mindestens eine Woche 

vorher ortsüblich bekannt gemacht. Die Behörden, die Vorhabenträgerin sowie diejenigen, die Einwendungen 

erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, werden gemäß § 73 Abs. 6 Satz 3 VwVfG M-V von dem 

Erörterungstermin gesondert benachrichtigt. Sind außer der Benachrichtigung der Behörden und der Vorhaben-

trägerin mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, können diese gemäß § 73 Abs. 6 Satz 4 VwVfG M-V 

durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin 

kann auch ohne ihn verhandelt werden. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 
 

Entschädigungsansprüche werden, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach zu  

entscheiden ist, nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten Entschädigungsverfahren  

behandelt. 
 

5. Kosten, die durch die Einsichtnahme in die Planunterlagen, die Erhebung von Einwendungen, die Abgabe von 

Stellungnahmen, die Teilnahme am Erörterungstermin oder für einen Bevollmächtigten entstehen, werden 

nicht erstattet. 
 

6. Über die Zulässigkeit des Vorhabens und die erhobenen Einwendungen und abgegebenen Stellungnahmen 

wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus 

und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern entschieden. Als mögliche Entscheidungen kommen die Zulassung des 

Vorhabens — ggf. verbunden mit Schutzanordnungen und sonstigen Nebenbestimmungen — durch Erlass 

eines Planfeststellungsbeschlusses oder die Ablehnung des Antrags auf Planfeststellung in Betracht. 
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Der Planfeststellungsbeschluss wird der Vorhabenträgerin zugestellt. Im Übrigen wird der Planfeststellungs-

beschluss öffentlich bekanntgegeben, indem er für die Dauer von zwei Wochen auf der Internetseite der  

Planfeststellungsbehörde mit der Rechtsbehelfsbelehrung zugänglich gemacht wird und zusätzlich mit seinem 

verfügenden Teil und der Rechtsbehelfsbelehrung sowie einem Hinweis auf die Zugänglichmachung im  

Internet in örtlichen Tageszeitungen, die in dem Gebiet, auf das sich das Vorhaben voraussichtlich auswirken 

wird, verbreitet sind, bekanntgemacht wird (§ 43b Abs. 1 Nr. 3 EnWG). 
 

7. Von Beginn der Auslegung der Pläne an tritt für die betroffenen Flächen eine Veränderungssperre nach § 44a 

Abs. 1 EnWG in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt der Vorhabenträgerin ein Vorkaufsrecht an 

den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 44a Abs. 3 EnWG). 
 

IV. 
 

Aufgrund der seit dem 25.05.2018 anwendbaren Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wird darauf  

hingewiesen, dass im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit im o. g. Planfeststellungsverfahren die erhobenen 

Einwendungen und darin mitgeteilten personenbezogenen Daten ausschließlich für das Planfeststellungsverfahren 

gespeichert und verarbeitet werden. Die persönlichen Daten werden benötigt, um den Umfang der Betroffenheit 

der Einwender beurteilen zu können. Sie werden so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen 

Aufbewahrungsfristen für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Die Stelle, die die Daten erhebt, darf die Daten 

an die Planfeststellungsbehörde und an von ihr beauftragte Dritte sowie an die Vorhabenträgerin und von ihr  

beauftragte Dritte zur Auswertung der Einwendungen weitergeben. Insoweit handelt es sich um eine erforderliche 

und somit rechtmäßige Verarbeitung aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 

lit. c) DSGVO in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz M-V. Sofern der Name und die Anschrift 

des Einwenders für die ordnungsgemäße Durchführung des Verfahrens nicht erforderlich sind, sollen Name und 

Anschrift auf Verlangen des Einwenders vor der Weitergabe der Einwendung an die Vorhabenträgerin oder von 

ihr beauftragte Dritte unkenntlich gemacht werden.  
 

Werden personenbezogenen Daten verarbeitet, so hat der Betroffene das Recht, Auskunft über die zu seiner Person 

gespeicherten Daten zu erhalten (Artikel 15 DSGVO). Anträge auf Auskunft zu den erhobenen personenbezogenen 

Daten im Planfeststellungsverfahren sind zu richten an das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus 

und Arbeit des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Schloßstr. 6-8, 19053 Schwerin. Sollten unrichtige personen-

bezogene Daten verarbeitet werden, steht dem Betroffenen ein Recht auf Berichtigung zu (Artikel 16 DSGVO). 

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so kann die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangt 

sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt werden (Artikel 17, 18 und 21 DSGVO). 
 

Hinsichtlich der Informationen nach Artikel 12 bis 14 DSGVO über die Verarbeitung personenbezogener Daten 

wird auf das bei Auslegung der Planunterlagen beigefügte Hinweisblatt zum Datenschutz in Planfeststellungs-

verfahren verwiesen. Die Hinweise zum Datenschutz sind im Internet unter  
 

https://www.regierung-mv.de/Datenschutz/ 
 

einsehbar. 
 

V. 
 

Der Text dieser Bekanntmachung kann auch auf der Internetseite des Ministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, 

Tourismus und Arbeit des Landes Mecklenburg-Vorpommern unter 
 

http://wm.regierung-mv.de/pfv-ost-6-1-land 
 

eingesehen werden. Diese Bekanntmachung wird zudem im zentralen UVP-Portal des Landes Mecklenburg- 

Vorpommern (https://www.uvp-verbund.de/startseite) veröffentlicht. 
 

Schwerin, den 27.06.2025 

Ministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde 
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